
 

Anforderungen in der Eignungsprüfung 

Masterstudiengang Klangkunst-Komposition 

 

Die Eignungsprüfung wird als zweistufiges Auswahlverfahren durchgeführt:  
 
(1) Mit dem Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung sind folgende Unterlagen 
einzureichen:  
 
1. Lebenslauf,  
2. Schriftliche Begründung für die Bewerbung im Masterstudiengang Klangkunst-
Komposition,  
3. Studiengangbezogene Arbeitsproben,  
4. Darstellung der geplanten künstlerischen Projekte im angestrebten  
Studium sowie einer künstlerischen Projektskizze im Bereich Klangkunst-Komposition.  
 
(2) Auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen wählt die Eignungsprüfungs-
kommission diejenigen Bewerberinnen und Bewerber aus, die zu einem persönlichen 
Gespräch eingeladen werden. Diese Bewerberinnen und Bewerber erhalten 6 bis 12 
Wochen vor dem Eignungsgespräch ein Thema für eine für das Eignungsgespräch 
vorzubereitende Projektskizze.  
 
(3) In einem Eignungsgespräch von in der Regel 30 bis 45 Minuten, mindestens 20 
Minuten je Bewerberin oder Bewerber, wird festgestellt, ob die Bewerberin oder der 
Bewerber über die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Klangkunst-
Komposition erforderlichen fachspezifischen Fähigkeiten und ferner auch über eine 
hinreichende Motivation für das Studium verfügt. Im Rahmen des Eignungsgesprächs 
stellen die Bewerberinnen und Bewerber die vorbereitete Projektskizze vor. Gegenstand 
des Gesprächs sind weiterhin die künstlerische Vorbildung sowie die allgemeinen 
Interessen der Bewerberin bzw. des Bewerbers. Im Eignungsgespräch wird über die für 
diesen Masterstudiengang erforderlichen besonderen Anforderungen und die Erwartungen 
der Bewerberin bzw. des Bewerbers gesprochen. 


